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Ein neuer Alypios-Brief. 
Einer mir gehörenden kleinen Kollektion entnehme ich die nach­

folgende Urkunde (NI'. 4), deren Eigenart SIe der Veröffentlichung in 
diesem Archiv würdig zu machen scheint : 

II(aQ) 2lAV1ttOV. 

Lhoov Evoat(-tovt 'XaL IIOJAUiJvt 
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L1H~OV 'XCl.t OtOOV 'Xat'CI. IL"1va 

111 E'Xa6Uu 1tvQov aQt'CI.ß"1v (-tt ­

a1J ij,UtoV EAawv 'Xot'VAag 

uo6C1.QCl.g 'Xcu a(JyvQwv 2. Hand. 
oQlXXWXS ci"06t 'Xat V1tliQ d(-ta-

t't0(-t0v 'XCl.t" hog OQCl.X(-tCl.S 

15 U66C1.QCI.'Xovt'CI. o'Xt'OJ ) 

'HQOJVliWrp cp(Q01JU6t'?J) @QaoOJ 

Lt = Cl.itVQ c 

Z. 7 -3'1) zieht Wilcken vor statt .t).. - Z. 9 <l'H~O 'V] Wilcken. X<X'HX iL1) 'V<X] 

Wilcken. - Z. 12 ><<X LJ Schubart. - Z. 14 E"OS] Scbubart. 

Der Papyrus ist seiner Anlage nach wie auch nach den Personen 
von Schreiber, Absender und Adressat ein Gegenstück zu dem von 
Comparetti in der Festschrift für Gomperz S. 86 als Verso eines philo­
sophischen Stückes herausgegebenen Briefe. Er ist von Alypios ge­
richtet an den CPQovt't0t'71S des Dorfes Thraso; dieser cpQovuon)s heißt 
Heroneinos.1

) 

1) Übel' Alypios und Heroneinos ist kein Zweifel (vgl. Vitelli, Papiri Fioren­
tini S. 29). Alypios, von dem die Urkunde ausgeht, ist der hobe Herr, der eine 
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Di.e erste Hand ist di e gleiche, schöne, steile, kursive, WIe m 
jener EditiOD Comparettis. Die zweite Hand ist eine unerhört fahrige 
lmd zittrige Aml utung der gemeinten Bllchstftben. Sie i t die spätere 
Schrift, denn die betreffenden Buchstaben von o:",rw gehen deutlich 
über den Längsstrich des ffJ in ffJ (! ( OV't"I,6 T:'f) ) . Der Schreiber der zweiten 
Hand, dessen Zeilen zu denen der ersten Hand etwas schräg stehen, 
ist mit dem ihm freigelassenen :Raume eben ausgelrommeJJ . Es muß 
trotzdem die erste Hand Dach einer fihnlichen Vorlage wie unsere 'l;weite 
Hand geschrieben sein. Denn , wo der Schreiber der ersten Hand ge­
fehlt hat, wie bei bW6t und bei Lp.cxT:'l1'wv , geben die perversen Züo'e 
der zweiten Hand Anhaltspunkte für sein Versehen ; und die Schrei­
bung des durchstrichenen c nebst t mit Trema Hißt auf eine Vorlage 
mit Hp. cxuop.ov schließen, wie deml in der 'rat die zweite Hand cLp.cx­
uop.ov hat. 

So liegt hi er die auffällige Erscheinung vor , daß der Chef da' 
brouillon entworfen, und die nach diesem gefertigte Reinschrift in ex­
tenso, wenn auch nicht wörtlich, noch ein rnal. zwischendurch geschrieben 
hat, wenn nicht am Ende seine Zwischen schrift bedeutet, daß er die 
von Korrekturen und F'ehlern keineswegs freie Hauptschrift verwirft, 
und eine neue fordert , ehe er vorschreibt ; in letzterem Falle würde 
freilich das Fehlen der Nam en des Eudämon und :rolion uefremden. 

Inhaltlich ist die Urkunde eine AnweisUllo- von seiten des Alypios 
an den ffJ(!OVU OT:'t)S, er möge den beiden Kinuern des Ecx(! cx7tcx/.Lp.wv 
monatlich und bezw. jährlich bestimmte Alimente und E quipierungs­
gelder zahlen. 

Hier erhebt sich denn die Frage, in welchem Verhältnis der ffJ(!OV­

U6T:7jg zu den Kindern gestanden habe. ffJ(!ovu 6 T:'1s, curator , i,·t von 
allen die Vertretung betreffenden Ausdr Ucken der farb loseste, und es 
steht an sich nichts im 'Wege, zunächst an einen f{JQO?)UUT:rjs, Pfleger 
oder Vormund der Kinder zu denken , welchen seine Oberbehörde an-

Anweisung ausstellt, Heron ein o~ der ihm untergebene Kurator VOll '1'111"180; so ist 
denn hier TI,xr]' :AJ.vniov vorangestellt un d die Adresse, durch die ganze Urkunde 
getrennt, hintangestellt, - im geraden Gegensatz zu den Eingaben an Beamte 
und VerpiLcht r, wo ausnahmslos 'ttj5 - nlXQCt 'tov ge~ t~t wird. AlY))ios an lIero­
ll eillos 1.indet sich wi der in dem Pap. Flor. , den G. Vitelli in Aten e R.ome VI 
255 publi~.iert ha.t. Auch in diesem Dokument weill t Alypios den Hel'olleinos an, 
und das Schema, ist d a~ gleiche, illsofern unter dem Tenor dei' An weisung lind 
der Adr sse ein eigenh lLndig r Verm erk steht . Aber da j ellOr FIOl"entinOl: fak tische 
Befehle enthält, ~o schreibt Alypios eigenhlLmlig nur mehr ein n G ruß und ine 
allgemeine Direktivo, wäbl"end er in unserm Rechtsdokument die ganze Anwei,'ung 
wiederholt. Die Zei t für di e Urkund en, der n nach Vitelli l~lorenz 11 0eh \l.ah1-
reiche besitzt, setzt ebend erselbe Forscher auf etwa 250- 270 nach Ohr. fest . 
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weist, oder ermächtigt, für die Kinder aus deren Vermögen die und 
die Summen herzugeben. Das römische Recht scheidet tutor und 
curator schlechthin nach dem Pflegebefohlenen, und gibt Weibern und 
impuberes den tutor, den puberes minores, den Wahnsinnigen und Ver­
schwendern, sowie den vorübergehend Behinderten, den curator. Die 
Papyri sind vielgestaltig: Wie sie den xVQws l!-ur den Weibern zu­
billigen, so haben sie den br:{TQonos ausschließlich für die aqn7lt"Es, 
also für das, was in Rom "tutor" heißt, zwei Worte und sicberlich 
auch zwei Begriffe. Aber wenn in Rom jeder impubes seinen tutor 
hat und einen curator nur neben diesen erhalten kann, etwa um einen 
Prozeß zu führen, in welchem der Tutor Gegeninteressent ist, so 
lelichtet aus den Papyri eine reichere Gestaltung der Vormundschaft 
der arp~J.t"ES hervor. 

Vormundschaft ist wie Beerbung in der älteren Zeit wesentlich ein 
Recht der Familie. So ist tutela legitima die Vormundschaft der Nächsten 
eben wie die hereditas. Wie die hereditas legitima gebrochen werden kann 
durch das Testament des pater familias, so auch die tutela legitima durch 
die tutela testamentaria. Wen der Vater im rechtsgültigen Testamente 
zum Vormund eingesetzt hat, der schließt die nächsten Angehörigen 
ebenso aus, wie ein eingesetzter Erbe. Wenn aber weder testamen­
tarische noch blutnahe Erben da sind, so wird die Erbschaft zur here" 
ditas jacens. Die tutela aber darf nicht brach liegen; darum haben 
Spezialgesetze in Rom unterschiedlichen Behörden das Recht gegeben, 
einen Tutor zu ernennen - einen tutor, nicht einen curator, da, wie 
oben bemerkt, der curator impuberis nur neben dem verhinderten, und 
nicht als Ersatz eines fehlenden tutors einzutreten hat. Die Römer haben 
dann auch zwei verschiedene Arten von tutor, einmal den allgemein­
gesetzlichen und den durch das Spezialgesetz des Testamentes in con­
creto ihm vorgehenden, und sodann den imperio magistratus gegebenen. 
Diese bekannten Sätze wurden vorausgeschickt, damit die allgemeine 
Frage an der römischen Lösung sich kläre. 

Wenn wir nun das Material der Papyri überblicken, so finden wir 
für den Vormund des Unerwachsenen: EnlTQonoS und rpQOVTU!T* neben­
einander in Gebrauch; man wird geneigt sein, hier nicht eine Willkür 
anzunehmen, sondern getrennte Gebiete abzustecken. Einen Anhalts­
punkt gibt folgendes: Der En{T.(Jonos wird mitunter so bezeichnet: 
BU 888, Zeile 20f.: "to~s "tfis @svanvYXtos p,s"tYjUaxvt'l'jS xA.'I'JQov6p,ots 
UAElots, ECW trs arp~).t"SS Cbdt, "toiS "tov"tow vop,{p,otS8nt"tQ6nots a'1v dt 
6v6p,a"ta En~ "tmv "t6nwv trfllw{}~6e"tat. Handelt es sich um ein Mädchen, 
so kompliziert sich dies zu der Formel (BU 907, 2, 3): naQ "ArpQotrt-
6las arp~At"OS ....... . ....... . .... p,ed, "vQlov "al, Ent "tQ6nov .IC: a "t a 
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'tovg 1J6p,ovg 'tOV ncx'tQ6g ... . .. ... , oder (BU 667, 21) : [&cpi1A~; p,li'ttX 

'XvQtov 'XdJ (so zu ergänzen!) in~'tQ6nov ucx'ttX 'tovg 1J6~,ovs 'tOV ncx'tQ6g 

- auch Zeile 3 ist hiernach zu ergänzen. Wo die Bemerkung "gesetz­
li cher Vormund" fehlt, da pfl.egt, namentlich in Arsinoe, der sni'tQonoS 

seine nahe Verwandtscbaft zum Mündel hervorzuheben. BU 644, 4ff.: 
IIliuV6Lg ws s'tiJJ1) OE'XCX 'tQLGW ... . . . . .. p,lir:lX inL'tQ6nov 'tOV ncx'tQog 

&OliAcpOV. BU 98, 7: EnC'tQonog OB cxvübv 0 'Xcx'ttX ncxdQcx IXVr:roV itliiog 

'Aßovs. BU 324, 1ff.: ~liQ'ljVCj1 'tijJ 'Xcx~ "EQOJn ud ~Ali;avoQ~ü 't~a 'XC(~ 

Z;OVXIX.UP,WV~ '}'li'}'VI1,(VCX6~CXQX'Yj'X66L) nQog 'tfl 8n~'X(QC6H), 'tij'J OB 'AAli;avoQCj1 

np uIXL ~oVXCXp,p,WVL &cp'ljA(~UL) OL' inL'tQ( 6nov) 'tOV nQog p,'Yjr:Qog itdov 

Ka6'toQog 'tOV ~IXQcxniOJvog &noolioL'}'p,( EVOV) '}'vp, (vcx6~aQXov). 1) Ferner 
Oxyrhynchos 283 : 0 't"OV 'AniOJ1Jog &oliACPOg UIX~ sni't"Qonog' KIXU~oal1,ag. 

Ebenso wird BU 136, 11 gesagt: r:ovg &vnoiuovg - und sie sind Vaters­
brüder - 't"fjs nIXuYos SV6C(jLU81JIXL iIXvr:ovs 't"fj inL't"Qon'f}. Oxy. 727, 9ft'. 
heißt es, daß die Aussteller der Urkunde, da sie gegenwärtig nicht 
imstande seien , die :B ahrt ins ägytische Land anzutreten, den Ofelas 
bestellt baben cpQovn67:11v uIXL xcx't"tX 't"'ljvoli 6vvxmQ'Yj6w cpQovnovv't"lX 

UIX~ snLp,cA'Yj6op,liVOV cbv ud cxvr:oL EnL'tQonlivov6w &cp'YjUxOJv SCXV't"W1J 

aOcAcpLowV. Freilich kommen auch snir:QonoL ohne die Bezeichnung 
als gesetzliche und ohne Angabe des Verwandtschaftsgrades vor, wie 
in der kurzen Steuererklärung Amherst 75, 34 und in der Eingabe 
Oxyrhynchos 716 und möglicherweise in der Eingabe 740,42. Am­
herst 91, 1 bringt ein Pachtangebot an einen Unmündigen mit seinem 
inir:Qonog und seiner beistehenden Mutter Herois. Hier mag an einen 
6vvlinir:Qonos gedacht sein, wie sich solchen die Witwe nach dem Hei­
l'atskontraHe Oxy. 265, 28 soll bestellen dürfen: r:W1J d'XvOJv acp'YjUxOJv 

OV'tOJV E6r:OJ6CXV f] 't"li ~cxQcxnovS ud 0 vn' avr:r;s ua't"a6r:ait'Yj66p,liVog 

i nir:Qonos XIX /' 0 6V1JEnL7:QonEv6as snLp,E't"IXUa~'!1"" Das ändert aber 
nichts an der 'ratsache, daß namentlich in Arsinoe der inC't"Qonog als 
gesetzlicher oder verwandtschaftlich nahestehender bezeichnet wird. 
Daneben findet sich als Vertreter eines Kindes auch der CPQOVU6't"1)S: 

BU 352,9: EU &cpfjAL; mv oLa cpQovW5't"ov (folgt der Name). BU 420, 
nIXQa IIa6iOJvog Ma;C,uov ... . ......• acp1)ALuog oLa CPQov't"UJ't"ov ... . . 

'OvvmcpQliOJg. Grenf. I, 45, 5: Tli6li110VCPliOJg 't"OV K~mßws &100 ~ouvo­

naCov v'lj6ov O~tX cpQovn6r:ov IIavovcpliOJg 't"OV T li6EVOVCPliOJg. Die drei 
Stücke stammen aus Arsinoc, sind alle drei Steuerprofessionen, und 
reden nicht von einer Verwandtscbaft zwiscben Vormund und Mündel, 
wenn auch allerdings die Grenf.-Urkunde eine Verwandtschaft durch den 
Namen TE6EVOVcpLg l1R.helegt. Da ist denn zu vermuten, daß mindestens 

1) Nach Wilckens Verbesserungen. 
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in Arsinoe der Name br:l-rQonof: wesentlich für den gesetzlichen, durch 
Verwandtschaft, oder wie in BU 86, 18 durch Testamente ernannten 
Vormund in Gebrauch war. V gl. 86, 17: Ö avt:os Ö Ö!'-OI.0YciJv "a.f}iot:1j· 

t:(tL !,-lidt t:iW EaV1:0V t:lilwt:~v t:ois &q>'ljlt~t avt:ov t:t"VOts r;Q(lOV "a~ 

Taßovu br:it:Qonov "a~ Entt:QonEvOVmt aV1:ibv, !,-EXQt EaV EV t:fJ VOWP 

~I.t"clff YEVO[ vmt], t:ov yv'ljOtDV aiJt:ov q>{).ov IIaßovs Eat:aßov1:os t:ov 

'AQ7taya.f}ov a7to t:1js 7tQoYEYQa!'-I"'EvrJS "Wl"'rJs lEQEa t:ov avt:ov .f}EOV. 

xro(l1jy1jot OE Ö 8nlt:(l0noS t:olS &1J'~I.L~t d"VOLS r;Q,(l0v "a~ IIaßovu t:~11 
"a.f}~"ovoav t:(loq>~v "a~ 'to ElatDv "d 'tov (l"'at:to!'-011 "d t:a IX).).a ooa 

"a.f}'I'j"H, t:ov IIaßov'tof: otoovvt:os Tolf: alJ''l'jI.L~L, onot:E EaV EV t:fl vO!'-'P 

~l.t"Eiff YE1JoVmt t: • V 7tE(>~ 7ta1/t:rov I.oyrov 1:[ ... ]s 7tEQt tXncXorJS niouros 
ovorJs 7tliQ~ t:ov IIaßovv. Dahingegen wurde wohl für de,n Vormund, 
der lediglich durch 0 brigkei tliehe Verfügung bestellt wurde, die Be­
zeichnung als Pfleger, IJ'(l0vuot:'l'js, vorgezogen, welcher im übrigen mehr 
für den Vertreter Erwachsener, sei es in der Handlungsfähigkeit be­
schränkter, sei es abwesender Personen gebraucht wurde. In einem 
Falle, wie Oxy. 727, llff. ov ovva!'-liVOt "t;''ta TO naQov 'tov ls Atyv7t'tov 

nl.ovv not'l'joa(1.f}at c1VVEot:/x"EVat TOV 7tQoYliY(la!'-I"'EVOV 'S?IJ'El.iXv l5v'ta "a~ 

'trov vnaQxovt:rov avt:olS Ev 'tifi 'O~vQvvXEi't'l1 VO!'-91 q>Qovt:to't~v "d "at:a 

't'l'jVOE t:~v OVVxwQrJow IJ'QovtLovv'ta "d 8ntl"'lil.rJ00!'-EVOV tbv 'Xd av'to~ 
87ttt:Q07tEVOV(1W aq>rJU"rov iavrrov aOEl.lJ'torov ...... würde nach römi" 
sehern Rechte, wenn die wahren Vormünder rei publicae causa fern­
gehalten werden) die Möglichkeit vorliegen, . einen tutor in locum ab­
sentis zu erbitten. In dem Papyrus beschränken sich die Vormünder 
darauf, die Sorge für das Mündelvermögen in Oxyrhynchos dem Pfleger 
zu übertragen, der auch ihre eigenen Angelegenheiten in ihrer Ab­
wesenheit besorgt. So ist denn IJ'QOVtLot:'l'js keineswegs technisch der 
Vormund des Unmündigen, sondern ein nur als Ausnahme gedachter 
Pfleger. Die Scheidung in der 'rätigkeit, die in Rom gefordert wird, 
daß nämlich der tutor in ipso negotio praesens auctor fieri debet, der 
curator vorher oder nachher konsentiert oder auch allein statt des 
Mündels handelt, ist auf die Begriffe Enit:QonoS und IJ'QOV'tUIt:'ljs nicht 
anzuwenden, denn ebensowohl I"'Et:' EntT:Q07toV wie Ot' 8nlt:Qonovhandeln 
die alJ''l'jl.t''ES, von der anderen Seite gibt es auch Akte I"'ET:a IJ'Qov­

'tto-roV. 

Viel häufiger als bei Kindern findet sich der IJ'QOVtLot:'l'js bei Weibern, 
und man kann hier ein Gebiet für ihn abgrenzen, wo er, und nicht 
der "vQWS, auftritt; ein anderes, wo er mit dem "vQtDS konkurriert, 
und ein drittes, welches dem xVQtDS allein anheimfällt. Ein viertes 
Gebiet bilden diejenigen A.kte, bei denen die Weiber ganz ohne 
männlichen Schutz auftreten; vor Allern die einfachen Beschwerden an 
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di Behöl'den wegen H,ealinjurien oder son tiger Unbill. Hier wäre es 
in der Tat Sillltl O , das Weib warten zu htssen, bi s es einen männlichen 
Beistand o'efunden hätte. Hierhin gehören beispielsweise die Beschwerden 
RU 291, 3 : nlXQcX ®ECWOVr.Or; llet:E60vxOV &no %w/-LrJr; KfX.QlXv(oo r; .... 

(Z. 8) llE't:Qw1/wr.; OE 'Hr.; NOV/-LrJ1JLOV %a:r: lXqJQov'fjofX.S /-L0V wS YVVfX. t%OS 

&ßoYJiT'fjwv EnEQxcr.at ,UOt 1tfX.Q' l!%fX.or.fX. ßovA6,ttc'vos &1JfX.QrcaOfX.L r.ov; EnL­

%H/-LEI'OVS %fX.Qrcovs •• . Es ist klar, daß hier Eile not tut und daher 
ru e Petentin allein vor<rehen darf. BU 327,2: An den ot%fX.w06r.YJ'ö 

und stellvertretenden Präfekten wendet sich ein '7i.f eib mit einer 
Klage gegen Gaju Longinus Castor, welcher es verweigere, ihr das 
von Gajus . .. Macer ihr in römischem Testam nte hinterlassene Legat 
von Geld un,d Kleidern auszuzahlen. Nur für sie s hreibend tritt Cajus 
LOllginus Apollinaris auf, nicht als ihr Vormund; hier wird eine 
Klage angem eldet, im Termine hätte freilich ein E%Ot%OS zu erscheinen. 
Wieder an den Epistrategen wen det sich in BU 340 ein Weib mit der 
Bitte , ihr Hube zu schaffen vor zwei Übeltätern, die sie um ein le<ra­
turn debiti bringen wollen. - Oxy. 4 8, 3 nimmt allerdings eine Frau 
ihren Sohn als %vQtOS für die Beschwerde gegen den %OJ,UOYQIX/-L/-LIXr.cV,;, 

welche aber ausläuft in die Bitte, es möge an den trategen geschTieben 
werden; ebenso sagt BU ... 2 eine Frau r.0 nlXQov !-t~ EXOV61X %vQwv, 

indem sie sich über Gewalttätigkeit beim Strategen beschwert: allein 
b wei kräftig iud vielmehr die Urkunden, elie ohne %vQtOS bestehen, 
- da nichts im Wege stand, daß eine Vorsichtige zum Überfluß einen 
%vQWS mitnahm. 

Dagegen bedürfen durchaus männlichen Beistandes die &rcOYQlXqJlXL. 

Die Vermögens- und Steuererklärungen haben ausnahmslos entweder 
einen %vQWS oder einen qJQOV'H6r.'fjS neben der Eingebenden. Einer 

nterschrift , etwa EntOEoOJ%IX, bedürfen derartig Eingaben nicht ; wo 
si vorkommt, lautet sie entweder bloß ErctOEOOJ%IX, oder (BU 139) 
OVIXAcQÜX ffaVALvlX ot/x qJQOV'Hor.ov 'Q,Q LYE1JOVS EntOEoOJ%1X (vgl. etwa 
RU 53, 1 ; 59, 8; 2ß6, 4, 24). Und hier wechseln die %VQWL mit den 
qJQOVr.t6r.aL ebenso ab , wie die Präpositionen oLa und !-tcr.rx. Es i, t 
schwerlich ein sachlicher oder auch nur formeller Unterschied in der 
Behandlung der Eingaben, auf den die verschiedenen Bezeichnungen 
deuten könnten; es scheint vielmehr der Schreiber der Eingabe sich 
bald als %vQWS, bald als qJQOVHOr.'fjS bezeichnet zu haben, wenn auch 
streng genommen das Weib mit dem %vQWS, der qJQOV'Hor.'fjs , tatt 
des Weibes handelt. Denn, wenn rechtlich beicles gestattet war, wer 
wollte hier nachrechnen, ob der Mann wirklich mit seiner Frau die 

rlmllde abgefa.ßt, oder statt ihrer er a.llein geschrieben hatt ! Auch 
hier, ja hier noch mehr als bei dem i1t:Lr.(,J01t:OS der Unmündigen, ~ej gt 



Ötto Gradenwitz: Ein neuer Alypios-Brief. 411 

sich der Unterschied, daß der "V(>LO~ regelmäßig nach seiner Verwandt­
schaft zur Petentin bezeichnet wird, der q;(>OV'tL6't~~ regelmäßig ohne 
eine solche Bezeichnung auftritt; freilich findet sich auch BU 185, 4 
CP(>OV'tL6'tOV 'tOV 0lL01CIX'tQ{ov MElq;ov; BU 869 acpr/1L"IX~ lLC'tCX CPQOV­

TL6'tov 'tov 6VrrEVOV~, und eine in jeder Hinsicht merkwürdige und 
regelwidrige Urkunde, BU 88, 5 hat XIXLQr/WiJV ..• 1C81CQIX"(IX) 'I6LowQCf 

aq;~l(L"L) [lLE]'t(a) CPQOV't(L6'tOV) 'tov 1C1X'tQ6~. Allein im allgemeinen heißt 
es (ha q;(JOVTL6'tOV ohne Angabe des Verwandtschafts grades, während 
der "vQw~ nur ganz ausnahmsweise ohne V erwandtscbaftsbezeichnung 
dasteht. 

Es kommt also der q;QOVT:L6'tns sowohl bei Weibern als bei 
Kindern, im Gegensatz zu dem aHein den Weibern vorbehaltenen "VQLO~ 
und dem allein den Kindern beizugebenden i1C{-r;Q01CO~ regulär ohne 
Bezeichnung der Verwandtschaft vor; und er kann daher in beiden 
Fällen umsomehr als die von außen kommende, nicht dem ureignen 
Wesen der Hilfsbedürftigkeit entsprossene Rechtsfigur betrachtet werden. 
Dagegen aber ist der CPQOVTL(}-r;r/~ in einem andern Falle die natur­
gemäße Hilfsperson der Weiber, welche durch einen "vQw~ kaum er­
setzt werden kann: bei der Erklärung an ein Weib. Wenn ein Pacht­
antrag oder ähnliches an eine Besitzerin zu richten ist, so kann dies 
nur entweder an sie direkt, oder an sie durch V ermittelung eines q;(Jov­

TL(I'r;r/~ geschehen. Denn der "VQLO~ tritt mit dem Weibe handelnd 
auf, und ein Antrag unter Abwesenden richtet sich nur an den Ver­
treter oder an die Geschäftsherrin, nicht an den eventuellen Beistand 
bei der Vollziehung des Rechtsgeschäftes. So sind in der Tat mehrere 
Angebote an diese oder jene Besitzerin OLa cpQOV't'L6't'ov erhalten. 
BU 39, 1; 71,4; 76, 9, wozu noch die Bankurkunde an das Kind 88, 5 
hinzutritt. Nur Briefe mit XlXtQEW wechseln hier mit dem "V(>LO~ der 
Adressatin: BU 68,3; 155,1; 187,2. 

Überdies kommt der q;(>ov'tUj't'ns in der Eigenschaft als Ergänzer 
unvollkommener Handlungsfahigkeit überhaupt nur im Faijum vor, -
er ist eine Aushilfe für die mehr technischen des "VQLO~ und des E1Ct't'QO-

1C0~, eine Aushilfe, die man im oberen Ägypten vermieden zu haben 
scheint. Natürlich konnte derselbe Mann als cpQOVTL6't'r/~ eines Weibes 
bestellt und ihr zugleich als "VQLO~ ein Beistand sein. Die Funktionen 
waren pl'inzipiell verschiedene, wenn die Trennung auch in denjenigen 
Fällen nicht streng innegehalten wurde, wo ein CPQOV't'L6't'ns ebensowohl 
wie ein "VQLO~ aufzutreten befähigt war. 

Aber der CPQOVTL6't'r/~ erscheint noch in ganz anderen Anwendungs­
fallen. Ich nehme an, daß acpi'jlL; dem Namen hinzugefügt wurde, wenn 
es sich wirklich um einen aq;i'jlL; handelte, und finde danach zunächst 

.. 
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eine Anzahl von g;(!01l'Ho'tat, welche die Verb'etel' erwachsener Männer 
sind . Namentlich Soldaten haben einen Abwesenheitspfleger , wie 
BU 614, 3 und namentlich 447,18: 'ttji CuJcAg;tji av'tflw g;Qovnsol1ivcp 

im:' t ,uov O-oaAcQ{cp ~g;(!OOHl'fÜp o'tQanch't,!/. Ahnlich erscheint BU 493, 
2, 16 : . . . a7tovo'Y]S E~ V7to/-tvtJ/-ta'tos 'A7toUmv{ov 'to'ij K(!01J{mvos CP(!OV­

no'tov. Daneben kommen g;Qo1Jno'ta{ vor, die mebr den Charakter 
eines curator im Sinne einer öffentlichen Vertrauensperson genießen. 
Der Ausgangspunkt ist die Bestellung eines Vertreters im Bureau 
eines Beamten, wobei der rritel qiQovuo'trjs der privatrechtlich nächst­
liegende scheint. Oxy. 58 gi bt uns eine Warnung an die Behörden, 
derartige Vertretungen durch Unterbeamte nicht zu mißbräuch­
licher Belastung der Staatskasse ausarten zu lassen, und BU 891 gibt 
die Anstellung eines solchen g;(!ovno'ttJs für einen rQa/-t/-tauvs. Die 
weitere Entwickelung zeigt der Ausdruck : Grenf. II 44, 1 Evoa{,,~mv xa~ 
o[ /-tE'tOXO[ cpQovnor:d O['tOA( 6rov) nvaJ1J xm/-tmv, nämlich Evoa{/-tmv 1md 
Genossen, vertretungsweise Sitologen einiger Dörfer. Von da scheint 
der Ausdruck cpQovno'trjs sich 'weiter erstreckt zu haben auf Vertrauens­
männer, welche für einen bestimmten Hayon die Generalvertretung, 
sei es der behördlichen Gewalt, sei es eines reichbegüterten mächtigen 
Privaten, hatten. So sind Oxy. 727 die Schreiber der Urkunde in der 
Lage, sich alU die von ihnen ausgestellte Generalvollmacht 'tmv bJ 

'O~V(!VvXCP v7ta~x6v'tmv zu beziehen. So weist BU 360 E-ooat!~mv g;Qov­

no'tf]S KAavo{m[ 'Av'tmv(vov dessen Kolonen an, den Pachtzins de 
laufenden Jahres abzugeben an llcX1/c cpQ6/-t.u [ xd E'toTotJn aro(!ao'tais 

TOV XA1)QOV. Hier finden wir den Verü'eter ohne lokale oder sachliche 
Begrenzun g seines Amtes ; dies erklärt sich daraus, daß er selbst spricht; 
dagegen ist in den Urkunden, welche Anweisungen an den Vertreter 
enthalten, und deren uns gerade von dem Heroneinos viele erhalten 
sind, durchaus die Regel, daß der Verwftlter sich beschränkt auf ein 
Dorf. So auch hier; und eben dies muß dafür den Ausschlag geben, 
daß der g;(!ovno'ttJs nicht Vormund dieser dxva, sondern Ortsbevoll­
m~Lchtigter des Absenders dieses Schreibens ist. Dann aber ist das 
Schreiben nicht eine Instruktion an den Vormund, aus den Mitteln des 
Sarapammon selig dessen Kindern einen angemessenen Unterhalt zu 
gewähren, - wie denn auch in diesem Falle eine Wendung wie EX 'tmv 

7tQoo6om lJ 'tm1J v7taQx6vr:mv a-or:ov zu erwarten wäre; ja, es mag nicht 
einmal angenommen werden, daß Sarapammon tot ist, da ja in diesem 
Falle 'tov TcUACVr:'Y)x6'tos durchaus am Platze wäre, sondern es scheint 
hier einer jener Akte in Wirklichkeit vorgeführt zu sein, welche in 
der Legislatur nnd 'rheori e durch deu Codex Theodosianu s XI, 27 de 
alimentis quae inopes parentes de publico petere debent bekannt 
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sind. 1) Die beiden Gesetze dieses Titels sind von Konstantin (a. 315. 322), 
also unserer Urkunde um zwei bis drei Menschenalter zeitlich nach­
stehend. Aber daß auf den Fiskus und die kaiserliche res privata über­
tragen wurde, was privatim seit lange geübt worden war, wäre eine 
durchaus wahrscheinliche Entwickelung. Das Gesetz von 315 befiehlt 
dem praefectus praetorio Ablabius: .. si quis parens adferat subolem, 
quam pro paupertate educare non possit, nec in alimentis nec in veste 
impertienda tardetur, cum educatio nascentis infantiae moras ferre non 
possit und fügt bei: Ad quam rem et fiscum nostrum et rem privatam 
indiscreta iussimus praebere obsequia. - Das Gesetz von 322 (an Me­
nander: mag. incertus Mommsen): . . , ut proconsules praesidesque et 
rationales per universam Africam habeant potestatem et universis 
quos adverterint in egestate miserabili constitutos, stipem necessariam 
largiantur atque ex horreis substantiam protinus tribuant competentem. 
Beide Gesetze werden auf das Vorkommnis gestützt, daß Väter ihre 
Kinder, die sie nicht sustentieren konnten, getötet oder verkauft und 
verpfändet haben. Das Gesetz von 315 unterscheidet alimenta und 
vestis, ähnlich wie unser Papyrus ot/Jlfwwv und E{p,ant1p,ov. 

1) Ganz irregulär finde ich den cpQo"niJ'I:'I)S in der leider verstiimmelten Ur­
kunde BU 76. Sie enthält die o/l-ol.oyl" der 'l'hases und ihres Sohnes Stotoi;tis 
(/l-E'l:U xV[Qlov 'l:fis e"afi'l:os würde ich Zeile 6 statt xV[Qlov x"t cpQo,,-r;ta'l:oii J ergänzen, 
obwohl dies auch in der von Mitteis, Reicharecht und Volksrecht, S. 166 zitierten 
Inschrift sich findet); ich möchte annehmen, daß die nun folgende Sabaiaitus nicht 
im Nominativ sich anschließt, sondern trotz der dann entstehenden sprachlichen 
Inkorrektheiten als Destinatärin der o/l-ol.oyl" zu gelten hat; sie wäre bezeichnet 
als ,,;fis O/l-Ol.0yovO'llS (so Wessely) MEI.cpfl, und wie ich denke, 'l:oii 8/; LJr:O'l:O'l),,;ECIlS .fJolrr 
(letzteres Wort nach Viereck), worauf sich eben der cpQo"nO''I:'I)S anschließt, durch 
den sie das Rechtsgeschäft vornimmt. Sabaiaitus selbRt und ihr cpQo"na'l:1/~ sind 
mit ihren Personalien bezeichnet, und also als anwesend zu denken; dann aber ist 
es ein Unikum, daß die Frau nicht /l-E'l:u xVQlov, sondern 8tu cpQo"na'l:oii handelt. 
- Übrigens ist meines Wissens der Anfang der Urknnde noch nicht erläutert: 
Hinter 'Eg bttaxE1pECIlS ist nach BU 861 und 870 sicher zu ergänzen: 1J/l-EQlla1"S, und 
zwar muß nach Zeile 3 noch Io",,,o'n,,lov N1)aov irgendwie dabeigestanden haben. 
Diese tägliche Überschau muß zusammengehalten werden mit der ECPll/l-EQ1S, welche 
Oxy. 268,10 und 271,8 erwähnt ist: "''''l:U aV"XOJQllaw 'I:~" nl.ELCIl.fJoEia"" 8tu 'l:ijs 
sCPll/l-EQlr1os 'l:OV x"'I:"loYElov; vgl. ferner Oxy. 34 II, 7 s'nta",i1pexa.fJo"t E'nL'l:QE'nEW (da­
rüber Mitteis, Hermes 34 S. 171). Hier, BU 76, erfolgt die Einsicht im Einklang 
mit dem Edikt von der Bibliothek her, und es liegt ein irgendwie beglaubigter 
Auszug aus dem Bande der Bibliothek vor : man kann 1J/l-EQlla1" möglicherweise 
als Substantiv wie ECPll/l-EQls fassen: Nach Einsicht ins Journal, obwohl das Fehlen 
des Artikels Bedenken erregt. Will man die Analogie der 'nE".fJo'l)/l-EQOL (Oxy. II, 6) 
heranziehen, so muß man an einen täglichen Rapport der Dörfer an die Bibliothek 
denken. - Flor. 46, 1 bietet eine gXI.ll/l-1/JLs Ex 'l:fis S" 'l:fjJ IIQv'I:""Elrp X())Q,xijs 
PtPl.to.fJo'l)"'lls. 
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Liegt die Anweisung des Alypios an Hel'oneillos in di eser Rich­
tung, so haben wir es mit einer Fürsorge für die Unerwachsenen :tu 
tun, die an die Bestrcbungen der Gegenwart erinnert. Die Frage, wer 
denn faktisch für die erhaltenen Summen die Kinder zu verpflegen 
hatte, ob Vater oder Mutter, Verwandte, die Gemeinde, bleib t offen. 
Daß einiges "a"tCc /kij 'va als menstruum, anderes "a"t' {"tOS, als annuum 
gegeben werden soll, entspricht durchaus den damaligen Gebräuchen. 
Die beiden Gruppen sind Beköstigung und Bekleidung, und wenn das 
Kostgeld als monatliches von dem Kleielergeld als jährlichem geschieden 
wird, so läßt dies auf einen ursprLinglichen Zustand schließen, in 
welchem elie Bekleidung noch in natura alljährlich gereicht wurde; 
denn wenn einmal das Geld ausgeliefert ist, so läßt sich schwer kon­
trollieren, was aus der Monatskasse, und was aus der Jahreskasse an­
geschafft wurde. Die Gegenstände der zu liefcrnden Naturalien halten 
sich ungefähr auf gleicher Linie, wie die in dem Testamente BU 86,21. 
XGJQ'YjY11th c)'i: 0 hd"tQonos "tols &cp~AL~L d"VOLS '~Qov "d lIaßD'iju "t?]1/ 

Cl. / \, ' "1 "( , \, ~/ I- " ] " "a,u 'Yj"ovoa1J "tQOCP11V "IXL "tO E"awv xaL "tov L/Lano,uov XIX I. "ta IX _ ""IX OOIX 

"aiJ'ry"H (vgl. für ' die Amme BU 297, 12 ; Oxy. 91, 13), während die 
Heiratsurkunde BU 717, 18 sich kürzer faßt: EnLxoQ'Yly?j6GJ IXv"tfJ "ta 

c)'io'v"ta na1l7:a "a~ "tov i,uIXno/Lov 30a nQoo'ryxH yvvaLx~ yaWtfl xIX"ta 

c)'V1JlX/LW "t'O'V ß[ov . . . (vgl. 183,1 und 251,5). Die Masse des Dm'zu­
reichenden ist freil.ich in der Urkunde BU 86, 16 fLir die Witwe etwa 
nur einhalb so groß gegeben, wie hier für jedes der Kinder: ,,(mx wYjva 

;;',ao"tov nVQov /ki"tQtp c)'Q6,uov "tc"tQaxow[xov &(naß'YjS '~/kLOV M"IX"tov 

xa~ EAIXLOV xo"tvAas c)'vo XIX~ XIX"t' g"tos cis A6yov L/Lan6/kOV &QyvQ(ov 

cYQaX,uas "LXOOL... Der Lehljunge Oxy. 275, den (Zeile 8) oMinGJ •• 

01/"ta "twv 8"tWV bd XQ6vov EVLaVtOV Eva &no t 'Yjs EVc6u:b6'YjS ~,uiQat; .. 
der Vater auf ein Jahr dem Weber anvertraut, soll in eigentLimlicher 
Weise versorgt werden: Z. 16 nQos öv (nämlich den Vater) xd "/'1JIXI 

"ta c)"'1/k66La nav-ra tov naL(~6s, ECP' tJj c)'w6H avttfi xa"ta fLYjva 0 Thof's­

/kIXloS els A6yov c)'w"tQocp'Yjs c)'QaX/-tas nE1'u xal, En~ UV1J"AHO/Lrp "tov 3iov 

XQ6vov cls A6yov [/Lan6/-t0v c)'QaX/LCcS c)'ixa c)'vo, d. h. der Vater trägt 
die Kosten, die der Knabe verursacht und wird durch eine Rente von 
5 Drachmen monatlich und ein Pauschale von 12 Drachmen fLtr die 
ganze Zeit entschädigt. 

Königsberg i. p, O. Gradcllwitz. 


